
Datenschutzhinweise der Joseph-Beuys-Gesamtschule Düsseldorf
Information gemäß DSGVO, Art. 13, Abs. 1 &2, sowie Art.14 Abs. 1 &2

Welche personenbezogenen Daten im Rahmen des Schullalltags bei uns an der Joseph-Beuys-
Gesamtschule verarbeitet werden, richtet sich nach der „Verordnung über die zur Verarbeitung
zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern“, die vom Schulministerium erlassen
wurde: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/VO-DV_I.pdf

Schulen und Schulaufsichtsbehörden sind gemäß § 120 Abs. 1 Satz 1,Abs. 3 in Verbindung mit § 3
SchulG, nach den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften, berechtigt und verpflichtet,
personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Verpflichteten gemäß §
41 SchulG in Dateien und/oder Akten zu verarbeiten, soweit die VO DV I oder andere
Rechtsvorschriften dies zulassen.

Die automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zulässig auf PCs und in
Netzwerken, die für Verwaltungszwecke eingerichtet sind, auf sonstigen schulischen ADV-Anlagen
und in sonstigen Netzwerken, wenn jeweils über die Konfiguration die Vertraulichkeit, Integrität,
Verfügbarkeit, Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz gemäß § 10 des
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen gewährleistet sind.

Bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers legt die Schulen ein Schülerstammblatt an.
Darin stehen die Personaldaten der oben genannten Personen, die Information zur schulischen
Laufbahn der Schülerin oder des Schülers, die Angaben über den individuellen Leistungsstand der
Schülerin oder des Schülers sowie mögliche für die Schulform oder Schulstufe benötigte zusätzliche
Informationen. Für die Anlage des Schülerstammblattes ist die Schulleiterin verantwortlich. Die
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe die
Jahrgangsstufenleitung (die Beratungslehrerin oder der Beratungslehrer), sorgt für die Aktualität des
Schülerstammblattes und erledigt die damit zusammenhängenden Aufgaben. Eintragungsberechtigt
sind daneben die Mitglieder der Schulleitung und in besonderen Fällen weitere von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter benannte Personen. Das Schülerstammblatt und der sonstige Datenbestand
können von allen Lehrerinnen und Lehrern der Schülerin oder des Schülers, der Beratungslehrerin
oder dem Beratungslehrer, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern sowie
Studienreferendarinnen und Studienreferendaren eingesehen werden, soweit dies zur Erfüllung der
Aufgaben dieser Personen erforderlich ist.

Bei einem Schulwechsel übermittelt die abgebende Schule der aufnehmenden Schule
personenbezogene Daten aus dem Schülerstammblatt und dem sonstigen Datenbestand, soweit die
Daten für die weitere Schulausbildung der Schülerin oder des Schülers erforderlich sind.

Für folgende personenbezogene Daten, die in Dateien oder in Akten aufbewahrt werden, gelten die
folgenden Lösch-Fristen:

Zweitschriften von Abgangs- und Abschlusszeugnisse 50 Jahre
Schülerstammblätter 20 Jahre
Zeugnislisten, Zeugnisse, Klassen- und Kursbücher 10 Jahre
alle übrigen Daten 5 Jahre

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unmittelbar bei Ihnen erhoben werden, sind Sie gemäß §120
Abs.2 Satz 2 SchulG zur Bereitstellung verpflichtet, soweit diese Daten zur Erfüllung der durch
Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben der Schulen und Schulaufsichtsbehörden erforderlich sind.
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als zur Auskunft Verpflichteter keine,
unrichtige oder unvollständige Auskunft erteilt. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
durch die Verwaltungsbehörde erhoben werden.

Bei der Erhebung dieser Daten stehen Ihnen nach Maßgabe der Art. 15-18 der EU-DSGVO
gegenüber uns das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung oder Löschung sowie das Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung zu. Sollten für einzelne Verarbeitungsvorgänge Ihrer Daten
Einwilligungserklärungen erforderlich sein und deshalb gesondert eingeholt werden, können Sie Ihre
Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Sie haben darüber hinaus das Recht, bei der
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Beschwerde einzulegen, falls Sie der
Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht
verstößt.



Verarbeitet werden gemäß Anlage 1 der VO-DV I hauptsächlich die folgenden Daten:

Schülernummer Einschulung (Ort, Datum) Noten, Leistungsberichte
Name, Geburtsname Aufnahme (Datum, Art) Fächer, Kurse,

Fachlehrer(in),
FehlzeitenVorname Bisherige Bildungsgänge

Erreichbarkeit Bisherige Schulen Bemerkungen
Geschlecht Derzeitiger Bildungsgang Feststellungsprüfungen in

einer
FremdspracheGeburtsdatum, - ort, -land,

Jahr des Zuzugs
Klassenlehrer(in)
Beratungslehrer(in) Versetzungsverfahren

Konfession Entlassung, Datum, Art Konferenzen
Staatsangehörigkeit(en) Überweisung: Datum, Name, Prüfungen
Migrantenstatus, Anzahl der
im Ausland geborenen
Elternteile

Erreichbarkeit der
aufnehmenden Schule

Ergebnisse von
Lernstandserhebungen und
Vergleichsarbeiten

Muttersprache Befreiung und Ausschluss
vom
Unterricht

Ergebnis der
Grundschulempfehlung

Gesprochene Sprache in der
Familie Kurswahlen (Sek II)

BaFöG: Beginn, Ende,
Umfang

Teilnahme am Unterricht Zulassungsvoraussetzungen
(Gymnasiale Oberstufe
, Abitur)

Teilnahme an sonstigen
(außer-)
schulischen VeranstaltungenFoto

Notfallinformationen Praktika
Entscheidung über einen
sonderpädagogischen
Förderbedarf

Art des Notfalls (Kurzinfo) Gesundheitliche
BeeinträchtigungenVollst. Name

(Eltern/Vormund)
Status der Eltern/Vormund Schülerfahrkosten
Erreichbarkeit der Eltern/des
Vormundes

Befreiung Eigenanteil
Lernmittel

Geburtsland Vater Bescheinigung, Zeugnis
Geburtsland Mutter Beurlaubung

Schulversäumnis
Vorsorgeuntersuchung
Stundenplan

Kontaktdaten der Verantwortlichen:

Verantwortlich für die Datenerhebung ist
Regine Brochhagen-Klein, LGED‘
Schulleiterin
regine.brochhagenklein@schule.duesseldorf.de Siegburger Straße 149

40591 Düsseldorf

Telefon: 0211-8922800
www.joseph-beuys-gesamtschule.de

Vertreten wird die oben genannte
Verantwortliche durch
Ulrike Berghahn, GeD‘
Stellvertretende Schulleiterin
ulrike.berghahn@schule.duesseldorf.de
Katrin Prehn, StR‘
Behördliche Datenschutzbeauftragte der JBG
katrin.prehn@schule.duesseldorf.de
Zuständige Aufsichtsbehörde für den
Datenschutz ist die Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen

Kavalleriestraße 2-4
40231 Düsseldorf
Telefon: 0211-38424-0
poststelle@ldi.nrw.de

Hiermit bestätige ich, dass ich für die/den Schüler:in _______________________
die oben genannten Informationen zum Datenschutz (zu Art. 13 und Art. 14 
DSGVO)  zur Anmeldung an unserer Schule erhalten habe.

Düsseldorf, den _________________ _____________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzw.

        der/des volljährigen Schüler:in


